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Infoblatt zur Vorstandssitzung vom 8.11.2016 

Beitrittsgesuch Greenbrix 
Ausgangslage 

Am 16. Oktober 2013 ersuchte Greenbrix bereits um Mitgliedschaft. Der Vorstand beschloss nicht auf das 
Beitrittsgesuch einzutreten, da Ausgabe- und R	cknahmekommissionen zugunsten zugunsten der Stiftung 

vorgesehen waren. Dies verstiess gegen die damals g	ltigen Qualit�tsstandards. Kurt Br�ndle informierte 
Greenbrix entsprechend (siehe auch Protokoll vom 4.11.2013).1 
 
Mit Schreiben vom 12. Oktober 2016 ersucht Greenbrix erneut um Mitgliedschaft.  
 
Die gem�ss �Drei Schritte zur Mitgliedschaft� verlangten Unterlagen wurden uns zugestellt. Anbei eine 

Aufz�hlung der Dokumente, die a) f	r den Entscheid des Vorstandes relevant sind und als Beilagen Packet 

5 versandt werden sowie b) die eingereicht, gepr	ft und als korrekt befunden wurden, die jedoch weniger 
relevant sind und nicht versandt werden. 

a) 1. Statuten (als Teil der Brosch	re auf Seite 17) Beilage 5.1 
2. Reglemente 

a. Stiftungsreglement Beilage 5.2.a 
b. Verg	tungsreglement Beilage 5.2.b 

3. Angaben zur Organisation Beilage 5.3 
4. Prospekt Immobilienanlagegruppe (mit Anlagerichtlinien) Beilage 5.4 
5. Auszug aus Gesch�ftsbericht betreffend Kennzahlen Immobilien Beilage 5.5 

b) Aufnahmegesuch / Gr	ndungsverf	gung OAK vom 14. Mai 2013 / HR-Auszug. 

Sachverhalt 

Eingereichte Dokumente: 

Statuten und Reglement entsprechen den KGAST-�Mindest�-Voraussetzungen. Das Verg	tungsreglement 

ist unvollst�ndig2, f	r die Beurteilung des Aufnahmegesuches jedoch ausreichend. Es besteht kein 

�Factsheet� im von uns 	blichen Sinn. Das von Greenbrix bezeichnete Factsheet ist eher als Flyers mit 

�Key Figures� zu bezeichnen. Die Kennzahlen gem. KGAST-Richtlinie Nr. 1 werden im Gesch�ftsbericht 

ver�ffentlicht. Die Publikation des Gesch�ftsberichtes 2015/16 erfolgt Mitte November 2016. 
 

                                                
1 Der gegenüber Greenbrix genau genannten Mangel ist leider nicht ganz klar. Vermutlich wurde nur darauf hingewiesen, dass die 
KGAST gem. Qualitätsstandards keine Ausgabe- und Rücknahmekommissionen an die Managementgesellschaft vorsieht. 
2 Aufgrund Feedback RK wird das Vergütungsreglement angepasst (betreffend Anhänge zu Depotbank und Spesenreglement). Die 
für die KGAST zur Beurteilung notwendigen Informationen betreffend Gebühren sind vollständig.  
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Nennenswerte Hinweise, Zusammenfassung: 

Statuten:  
• Kein Datum.  
• Umfangreich. 

Reglement: 

• Viele Wiederholungen (gegen	ber Stauten und ASV). 

• Umfangreich. 
• �Gewisser Anpassungsbedarf� besteht (z.B. Fremdkapital m	sste max. 30% betragen nicht 50%, 

wie im Reglement bei Art. 4 Abs. 2 erw�hnt).  

Verg	tungsreglement: 

• Umfangreiche Kommissionenarten, daf	r tiefe Management Fee. 

• Erkl�rungen zu den Fees:  
Dem Anleger werden in Rechnung gestellt: 0.75% Ausgabekommission, 0.50% 
R	cknahmekommission, 0.75% Transaktionskommission (wobei diese Kommission auf 

Switches/�bertr�ge von Anspr	chen zwischen zwei PKs betreffen 
 die Transaktionskommission 
entspricht der Ausgabekommission); 
Der Anlagegruppe werden in Rechnung gestellt: 0.25 Verwaltungskommission, 0.50% Kommission 
auf Kauf/Verkauf von Liegenschaften. 

• Kommissionen fliessen zur Managementgesellschaft, welche sich �um die Verg	tung der 

Unterbevollm�chtigten k	mmert� 
 die effektiv bezahlten Anteile der Dritten sind nicht ersichtlich 

• Es besteht kein Verw�sserungsschutz.  
Factsheet: 

• Das als �Factsheet� bezeichnete Papier entspricht nach dem KGAST-Verst�ndnis eher einem Key-

Figures-Papier mit zus�tzlichen Angaben zum Portfolio.  

• Die von der KGAST geforderten Kennzahlen gem. Fachinformation Nr. 1 werden im 
Gesch�ftsbericht publiziert. Sie sind vollst�ndig.  

Beurteilung 

Das Regelwerk ist sehr umfangreich (und verbesserungsw	rdig), jedoch kein Hinderungsgrund f	r die 

Aufnahme. Das Verg	tungsreglement sieht vor, dass Kommissionen (nicht Verw�sserungsschutz) zur 
Management Gesellschaft fliessen. Gem. KGAST-Richtlinie Nr. 3 muss eine allf�llige Differenz zwischen 

Ausgabepreis und NAV beziehungsweise R	cknahmepreis und NAV in das Verm�gen der jeweiligen Anlagegruppe 

einfliessen. 
Im Zusammenhang mit der Ausgabe oder R	cknahme von Anspr	chen k�nnen von Dritten zur Deckung 

ihres Aufwandes Kommissionen erhoben werden. 
Angaben dazu, wie und in welcher H�he die Dritten 

entsch�digt werden, sind nicht vorhanden, was nicht der (gew	nschten) Transparenz entspricht. 
 
 
31.10./5.11.2016/rk 


